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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Aktiengesetzes 

Nachweis der Aktionärseigenschaft bei Inhaberaktien Nachweis der Aktionärseigenschaft bei Inhaberaktien 
§ 10a. (1) Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz durch eine Bestätigung des 

depotführenden Kreditinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD nachzuweisen 
(Depotbestätigung). In der Satzung oder in der Einberufung können weitere 
geeignete Personen oder Stellen festgelegt werden, deren Depotbestätigungen von 
der Gesellschaft entgegengenommen werden. 

§ 10a. (1) Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz durch eine Bestätigung des 
depotführenden Kreditinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD oder der 
depotführenden Wertpapierfirma mit Sitz in einem Mitgliedstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraums nachzuweisen (Depotbestätigung). In der 
Satzung oder in der Einberufung können weitere geeignete Personen oder Stellen 
festgelegt werden, deren Depotbestätigungen von der Gesellschaft 
entgegengenommen werden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

§ 86. (1) bis (6) … § 86. (1) bis (6) … 
 (6a) In einer börsenotierten Gesellschaft hat der Aufsichtsrat zu mindestens 

40 Prozent aus Frauen und zu mindestens 40 Prozent aus Männern zu bestehen. 
Die genaue Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, bei der die Zielvorgabe als erfüllt 
gilt, entspricht der Anzahl, die dem Anteil von 40 Prozent am nächsten kommt, 
49 Prozent aber nicht überschreitet.  

 (6b) In einer börsenotierten Gesellschaft kann der Aufsichtsrat individuelle 
quantitative Zielvorgaben zur Verbesserung der ausgewogenen Vertretung der 
Geschlechter unter den Vorstandsmitgliedern festlegen. 

(7) In börsenotierten Gesellschaften sowie in Gesellschaften, in denen 
dauernd mehr als 1 000 Arbeitnehmer beschäftigt sind, besteht der Aufsichtsrat 
zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern, 
sofern der Aufsichtsrat aus mindestens sechs Mitgliedern (Kapitalvertretern) und 
die Belegschaft zu mindestens 20 Prozent aus Arbeitnehmerinnen 
beziehungsweise Arbeitnehmern besteht. Es ist auf volle Personenzahlen zu 
runden; aufzurunden ist, wenn der errechnete Mindestanteil eine Dezimalstelle 

(7) In nicht börsenotierten Gesellschaften, in denen dauernd mehr als 1 000 
Arbeitnehmer beschäftigt sind, besteht der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent 
aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern, sofern der Aufsichtsrat 
aus mindestens sechs Mitgliedern (Kapitalvertretern) und die Belegschaft zu 
mindestens 20 Prozent aus Arbeitnehmerinnen beziehungsweise Arbeitnehmern 
besteht. Es ist auf volle Personenzahlen zu runden; aufzurunden ist, wenn der 
errechnete Mindestanteil eine Dezimalstelle von zumindest fünf aufweist. 
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von zumindest fünf aufweist. 

(8) Eine Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates durch die 
Hauptversammlung und eine Entsendung in den Aufsichtsrat unter Verstoß gegen 
das Mindestanteilsgebot des Abs. 7 ist nichtig. Wird eine Wahl aus anderen 
Gründen für nichtig erklärt, so verstoßen zwischenzeitlich erfolgte Wahlen 
insoweit nicht gegen das Mindestanteilsgebot. 

(8) Eine Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates durch die 
Hauptversammlung und eine Entsendung in den Aufsichtsrat unter Verstoß gegen 
das Mindestanteilsgebot der Abs. 6a und 7 ist nichtig. Wird eine Wahl aus 
anderen Gründen für nichtig erklärt, so verstoßen zwischenzeitlich erfolgte 
Wahlen insoweit nicht gegen das Mindestanteilsgebot. 

(9) … (9) … 
Bereitstellung von Informationen Bereitstellung von Informationen 

§ 108. (1) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben zu jedem Punkt der 
Tagesordnung, über den die Hauptversammlung beschließen soll, Vorschläge zur 
Beschlussfassung zu machen; zu Wahlen in den Aufsichtsrat, zur 
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik sowie zur Bestellung von 
Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen. 
Dabei ist auf § 86 Abs. 7 und Abs. 9 sowie auf § 87 Abs. 2a Bedacht zu nehmen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Hauptversammlung gemäß § 105 Abs. 3 
oder Abs. 4 einberufen oder ein Punkt gemäß § 109 auf die Tagesordnung gesetzt 
wird. 

§ 108. (1) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben zu jedem Punkt der 
Tagesordnung, über den die Hauptversammlung beschließen soll, Vorschläge zur 
Beschlussfassung zu machen; zu Wahlen in den Aufsichtsrat, zur 
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik sowie zur Bestellung von 
Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen. 
Dabei ist auf § 86 Abs. 6a, 7 und 9 sowie auf § 87 Abs. 2a Bedacht zu nehmen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Hauptversammlung gemäß § 105 Abs. 3 
oder Abs. 4 einberufen oder ein Punkt gemäß § 109 auf die Tagesordnung gesetzt 
wird. 

(2) In jedem Wahlvorschlag für den Aufsichtsrat ist auch anzugeben, aus wie 
vielen Mitgliedern sich der Aufsichtsrat bisher zusammengesetzt hat und wie 
viele Mitglieder nunmehr zu wählen wären, um diese Zahl wieder zu erreichen. In 
Gesellschaften, auf die § 86 Abs. 7 anzuwenden ist, ist zusätzlich anzugeben, wie 
viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und Männern 
besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 7 zu erfüllen 
und ob ein Widerspruch gemäß § 86 Abs. 9 erhoben wurde. Jedem Vorschlag zur 
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds ist die Erklärung der vorgeschlagenen Person 
gemäß § 87 Abs. 2 anzuschließen. 

(2) In jedem Wahlvorschlag für den Aufsichtsrat ist auch anzugeben, aus wie 
vielen Mitgliedern sich der Aufsichtsrat bisher zusammengesetzt hat und wie 
viele Mitglieder nunmehr zu wählen wären, um diese Zahl wieder zu erreichen. In 
Gesellschaften, auf die § 86 Abs. 6a oder 7 anzuwenden ist, ist zusätzlich 
anzugeben, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen 
und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 
Abs. 6a oder 7 zu erfüllen und ob ein Widerspruch gemäß § 86 Abs. 9 erhoben 
wurde. Jedem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds ist die Erklärung 
der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 anzuschließen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
Beschlussvorschläge von Aktionären Beschlussvorschläge von Aktionären 

§ 110. (1) ... § 110. (1) ... 
(2) Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die 

Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 
Abs. 2. In Gesellschaften, auf die § 86 Abs. 7 anzuwenden ist, hat die 
Gesellschaft zusätzlich anzugeben, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens 
jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das 

(2) Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die 
Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 
Abs. 2. In Gesellschaften, auf die § 86 Abs. 6a oder 7 anzuwenden ist, hat die 
Gesellschaft zusätzlich anzugeben, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens 
jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 7 zu erfüllen und ob ein Widerspruch 
gemäß § 86 Abs. 9 erhoben wurde. 

Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 6a oder 7 zu erfüllen und ob ein 
Widerspruch gemäß § 86 Abs. 9 erhoben wurde. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 262. (1) bis (46) … § 262. (1) bis (46) … 
 (47) § 10a Abs. 1, § 86 Abs. 6a bis 8, § 108 Abs. 1 und 2 sowie § 110 Abs. 2 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 treten mit 30. Juni 2026 
in Kraft. § 86 Abs. 6a, 7 und 8 ist auf Wahlen und Entsendungen in den 
Aufsichtsrat anzuwenden, die nach dem 29. Juni 2026 erfolgen; bestehende 
Mandate bleiben davon unberührt. Das Mindestanteilsgebot für den Aufsichtsrat 
ist bei einem Nachrücken von vor dem 30. Juni 2026 gewählten oder entsandten 
Ersatzmitgliedern zu beachten, sofern deren Nachrücken nicht an das 
Ausscheiden eines bestimmten Mitglieds geknüpft ist. 

 (48) Unbeschadet des Abs. 47 haben börsenotierte Gesellschaften dafür zu 
sorgen, dass die Vorgaben des § 86 Abs. 6a spätestens am 31. Dezember 2026 
erfüllt werden. 

Artikel 2 
Änderung des SE-Gesetzes 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
§ 45. (1) und (2) … § 45. (1) und (2) ... 
(3) § 86 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 3 bis 9 AktG sind sinngemäß 

anzuwenden. 
(3) § 86 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 3 bis 6 und 7 bis 9 AktG sind 

sinngemäß anzuwenden. 
 (4) In einer börsenotierten Gesellschaft hat der Verwaltungsrat zu 

mindestens 40 Prozent aus Frauen und zu mindestens 40 Prozent aus Männern zu 
bestehen. Die genaue Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, bei der die 
Zielvorgabe als erfüllt gilt, entspricht der Anzahl, die dem Anteil von 40 Prozent 
am nächsten kommt, 49 Prozent aber nicht überschreitet.  

 (5) In einer börsenotierten Gesellschaft kann der Verwaltungsrat 
individuelle quantitative Zielvorgaben zur Verbesserung der ausgewogenen 
Vertretung der Geschlechter unter den geschäftsführenden Direktoren festlegen. 
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In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 67. (1) bis (14) … § 67. (1) bis (14) … 
 (15) § 45 Abs. 3, 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2026 tritt mit 30. Juni 2026 in Kraft. § 45 Abs. 4 ist auf Wahlen und 
Entsendungen in den Verwaltungsrat anzuwenden, die nach dem 29. Juni 2026 
erfolgen; bestehende Mandate bleiben davon unberührt. Das Mindestanteilsgebot 
für den Verwaltungsrat ist bei einem Nachrücken von vor dem 30. Juni 2026 
gewählten oder entsandten Ersatzmitgliedern zu beachten, sofern deren 
Nachrücken nicht an das Ausscheiden eines bestimmten Mitglieds geknüpft ist. 

 (16) Unbeschadet des Abs. 15 haben börsenotierte Gesellschaften dafür zu 
sorgen, dass die Vorgaben des § 45 Abs. 4 spätestens am 31. Dezember 2026 
erfüllt werden. 

Artikel 3 
Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

Mitwirkung im Aufsichtsrat Mitwirkung im Aufsichtsrat 
§ 110. (1) und (2) ... § 110. (1) und (2) ... 

 (2a) In börsennotierten Unternehmen gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass 
mindestens 40 Prozent der in den Aufsichtsrat zu entsendenden 
Arbeitnehmervertreter Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer sein müssen. Die 
genaue Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, bei der diese Zielvorgabe als erfüllt 
gilt, entspricht der Anzahl, die dem Anteil von 40 Prozent am nächsten kommt, 
49 Prozent aber nicht überschreitet. Die Entsendung der Arbeitnehmervertreter 
hat aus dem Kreis der Betriebsratsmitglieder zu erfolgen. 

(2a) In börsenotierten Unternehmen sowie in Unternehmen, in denen 
dauernd mehr als 1 000 Arbeitnehmer beschäftigt sind, gilt Abs. 1 mit der 
Maßgabe, dass unter den in den Aufsichtsrat entsandten Arbeitnehmervertretern 
jedes der beiden Geschlechter im Ausmaß von mindestens 30 Prozent vertreten 
sein muss, sofern mindestens drei Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu 
entsenden sind und die Belegschaft zu mindestens 20 Prozent aus 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern besteht. 

(2b) In nicht börsenotierten Unternehmen, in denen dauernd mehr als 
1 000 Arbeitnehmer beschäftigt sind, gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass unter den 
in den Aufsichtsrat entsandten Arbeitnehmervertretern jedes der beiden 
Geschlechter im Ausmaß von mindestens 30 Prozent vertreten sein muss, sofern 
mindestens drei Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden sind und 
die Belegschaft zu mindestens 20 Prozent aus Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmern besteht. 

(2b) In Unternehmen gemäß Abs. 2a ist das Nominierungsrecht gemäß (2c) In Unternehmen gemäß Abs. 2a und 2b ist das Nominierungsrecht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 2 in der Weise auszuüben, dass dadurch die Entsendung beider Geschlechter 
im Ausmaß von jeweils mindestens 30 Prozent gewährleistet ist. Wenn die 
wahlwerbenden Gruppen von ihrem Vorschlagsrecht nicht in dieser Weise 
Gebrauch machen, bleiben jene Sitze, die zunächst zu besetzen sind und aus 
denen die Nichterreichung des Mindestanteils von 30 Prozent Arbeitnehmerinnen 
bzw. Arbeitnehmern im Aufsichtsrat folgt, bis zur Erstattung eines gesetzmäßigen 
Vorschlages unbesetzt; es sei denn, der Mindestanteil ist gemäß § 86 Abs. 9 AktG 
erfüllt (Gesamtbetrachtung). Eine Nachnominierung auf die frei bleibenden Sitze 
zur Erfüllung des Mindestanteils ist jederzeit möglich. 

gemäß Abs. 2 in der Weise auszuüben, dass dadurch die Entsendung beider 
Geschlechter im Ausmaß von jeweils mindestens 30 Prozent gewährleistet ist. 
Wenn die wahlwerbenden Gruppen von ihrem Vorschlagsrecht nicht in dieser 
Weise Gebrauch machen, bleiben jene Sitze, die zunächst zu besetzen sind und 
aus denen die Nichterreichung des Mindestanteils von 30 Prozent 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern im Aufsichtsrat folgt, bis zur Erstattung 
eines gesetzmäßigen Vorschlages unbesetzt; es sei denn, der Mindestanteil ist 
gemäß § 86 Abs. 9 AktG erfüllt (Gesamtbetrachtung). Eine Nachnominierung auf 
die frei bleibenden Sitze zur Erfüllung des Mindestanteils ist jederzeit möglich. 

(2c) Bei der Berechnung des Mindestanteilsgebots ist auf volle 
Personenzahlen zu runden; aufzurunden ist, wenn der errechnete Mindestanteil 
eine Dezimalstelle von zumindest fünf aufweist. 

(2d) Bei der Berechnung des Mindestanteilsgebots ist auf volle 
Personenzahlen zu runden; aufzurunden ist, wenn der errechnete Mindestanteil 
eine Dezimalstelle von zumindest fünf aufweist. 

(2d) In Unternehmen gemäß Abs. 2a kann die Nominierung von 
Arbeitnehmervertretern für die Entsendung in den Aufsichtsrat abweichend von 
dem Verfahren gemäß Abs. 2 erfolgen, sofern der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) 
einen entsprechenden einvernehmlichen Beschluss fasst und dabei der 
Mindestanteil der zu entsendenden Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer gemäß 
Abs. 2a gewahrt bleibt. 

(2e) In Unternehmen gemäß Abs. 2a und 2b kann die Nominierung von 
Arbeitnehmervertretern für die Entsendung in den Aufsichtsrat abweichend von 
dem Verfahren gemäß Abs. 2 erfolgen, sofern der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) 
einen entsprechenden einvernehmlichen Beschluss fasst und dabei der 
Mindestanteil der zu entsendenden Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer gemäß 
Abs. 2a und 2b gewahrt bleibt. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
(6) An der Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat einer 

Aktiengesellschaft (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft), die 
(6) An der Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat einer 

Aktiengesellschaft (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft), die 
 1. Aktiengesellschaften,  1. Aktiengesellschaften, 
 2. aufsichtsratspflichtige Gesellschaften mit beschränkter Haftung,  2. aufsichtsratspflichtige Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
 3. Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Sinne des § 29 Abs. 2 Z 1 

GmbHG, 
 3. Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Sinne des § 29 Abs. 2 Z 1 

GmbHG, 
 4. aufsichtsratspflichtige Genossenschaften,  4. aufsichtsratspflichtige Genossenschaften, 
 5. Europäische Gesellschaften,  5. Europäische Gesellschaften, 
 6. Europäische Genossenschaften  6. Europäische Genossenschaften 
einheitlich leitet (§ 15 Abs. 1 Aktiengesetz 1965) oder auf Grund einer 
unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 Prozent beherrscht, nehmen der 
Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens und die 
Gesamtheit der Mitglieder aller in den beherrschten Unternehmen (Z 1 bis 4) 
bestellten Betriebsräte teil, sofern das herrschende Unternehmen höchstens halb 
so viele Arbeitnehmer beschäftigt als alle beherrschten Unternehmen zusammen. 

einheitlich leitet (§ 15 Abs. 1 Aktiengesetz 1965) oder auf Grund einer 
unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 Prozent beherrscht, nehmen der 
Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens und die 
Gesamtheit der Mitglieder aller in den beherrschten Unternehmen (Z 1 bis 4) 
bestellten Betriebsräte teil, sofern das herrschende Unternehmen höchstens halb 
so viele Arbeitnehmer beschäftigt als alle beherrschten Unternehmen zusammen. 
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Der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens entsendet 
unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 2a bis 2d so viele Arbeitnehmervertreter, 
als dem Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen beschäftigten 
Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen beschäftigten 
Arbeitnehmer entspricht, mindestens jedoch einen Arbeitnehmervertreter. Dieses 
Recht des Zentralbetriebsrates (Betriebsrates) des herrschenden Unternehmens, 
unabhängig vom Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer einen Arbeitnehmervertreter zu entsenden, entfällt, 
wenn sich die Tätigkeit des herrschenden Unternehmens auf die Verwaltung von 
Unternehmensanteilen der beherrschten Unternehmen beschränkt. Die übrigen 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind von der Gesamtheit der in den 
beherrschten Unternehmen (Z 1 bis 4) bestellten Betriebsräte aus dem Kreis der 
Betriebsratsmitglieder, denen das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, nach 
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes geheim zu wählen; auf diese Wahl 
sind die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 54 Abs. 2, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 62 Z 2 
bis 5, 64 Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 4, 65 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 78 Abs. 4, 
81 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und Abs. 4 sowie 82 Abs. 1 erster Satz sinngemäß 
anzuwenden. Dieser Absatz gilt nicht für Banken (§ 1 Bankwesengesetz, BGBl. 
Nr. 532/1993) und Versicherungsunternehmungen. 

Der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens entsendet 
unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 2a bis 2e so viele Arbeitnehmervertreter, 
als dem Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen beschäftigten 
Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen beschäftigten 
Arbeitnehmer entspricht, mindestens jedoch einen Arbeitnehmervertreter. Dieses 
Recht des Zentralbetriebsrates (Betriebsrates) des herrschenden Unternehmens, 
unabhängig vom Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer einen Arbeitnehmervertreter zu entsenden, entfällt, 
wenn sich die Tätigkeit des herrschenden Unternehmens auf die Verwaltung von 
Unternehmensanteilen der beherrschten Unternehmen beschränkt. Die übrigen 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind von der Gesamtheit der in den 
beherrschten Unternehmen (Z 1 bis 4) bestellten Betriebsräte aus dem Kreis der 
Betriebsratsmitglieder, denen das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, nach 
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes geheim zu wählen; auf diese Wahl 
sind die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 54 Abs. 2, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 62 Z 2 
bis 5, 64 Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 4, 65 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 78 Abs. 4, 
81 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und Abs. 4 sowie 82 Abs. 1 erster Satz sinngemäß 
anzuwenden. Dieser Absatz gilt nicht für Banken (§ 1 Bankwesengesetz, BGBl. 
Nr. 532/1993) und Versicherungsunternehmungen. 

(6a) … (6a) … 
(6b) Ist in einem Konzern im Sinne der Abs. 6 und 6a eine 

Konzernvertretung (§ 88a) errichtet, so hat diese die Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat des herrschenden Unternehmens zu entsenden. Die aus dem 
Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens stammenden 
Konzernvertretungsmitglieder haben das Recht, so viele Arbeitnehmervertreter 
vorzuschlagen, wie dem Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer entspricht, mindestens jedoch einen 
Arbeitnehmervertreter. Abs. 6 dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. Die 
übrigen Arbeitnehmervertreter werden von den aus den Zentralbetriebsräten 
(Betriebsräten) der beherrschten Unternehmen stammenden 
Konzernvertretungsmitgliedern vorgeschlagen. Für die Ausübung des 
Vorschlagsrechts innerhalb der jeweiligen Gruppe der 
Konzernvertretungsmitglieder gilt Abs. 2 bis 2d sinngemäß. 

(6b) Ist in einem Konzern im Sinne der Abs. 6 und 6a eine 
Konzernvertretung (§ 88a) errichtet, so hat diese die Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat des herrschenden Unternehmens zu entsenden. Die aus dem 
Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens stammenden 
Konzernvertretungsmitglieder haben das Recht, so viele Arbeitnehmervertreter 
vorzuschlagen, wie dem Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer entspricht, mindestens jedoch einen 
Arbeitnehmervertreter. Abs. 6 dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. Die 
übrigen Arbeitnehmervertreter werden von den aus den Zentralbetriebsräten 
(Betriebsräten) der beherrschten Unternehmen stammenden 
Konzernvertretungsmitgliedern vorgeschlagen. Für die Ausübung des 
Vorschlagsrechts innerhalb der jeweiligen Gruppe der 
Konzernvertretungsmitglieder gilt Abs. 2 bis 2e sinngemäß. 

(7) und (8) ... (7) und (8) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Entsendung der Mitglieder Entsendung der Mitglieder 

§ 247. (1) … § 247. (1) … 
(1a) Bei der Entsendung der österreichischen Mitglieder in den Aufsichts- 

oder Verwaltungsrat der Europäischen Gesellschaft ist § 110 Abs. 2a bis 2d 
sinngemäß anzuwenden. 

(1a) Bei der Entsendung der österreichischen Mitglieder in den Aufsichts- 
oder Verwaltungsrat der Europäischen Gesellschaft ist § 110 Abs. 2a bis 2e 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

IX. Teil IX. Teil 
Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 272. (1) bis (40) … § 272. (1) bis (40) … 
 (41) § 110 Abs. 2a bis 2e, 6, 6b sowie § 247 Abs. 1a in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 treten mit 30. Juni 2026 in Kraft und sind 
auf Entsendungen in den Aufsichtsrat anzuwenden, die nach dem 29. Juni 2026 
erfolgen. 
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